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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

seitens  der  Bundesregierung beantworte ich  die  Frage wie folgt: 

Frage:  
Wie viele Genehmigungen für Rüstungsexporte  in die  Länder Jemen, Saudi-
Arabien, Ägypten, Jordanien, Bahrain, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate 
(VAE),  Marokko,  Sudan,  Senegal,  Qatar  und Algerien hat  die  Bundesregierung 
zwischen dem  14.  März  2018  und  13.  März  2019  erteilt, und welchen Wert hatten 
die  genehmigten Exportgeschäfte (bitte nach Ländern einzeln aufschlüsseln: 
so noch keine endgültige Auswertung erfolgt ist, bitte vorläufige Zahlen ange-
ben)? 

Vorbemerkung:  

Es  liegen noch keine endgültigen Zahlen für  den  Zeitraum  14.  März  2018  bis 

13.  März  2019  vor.  Die  derzeit vorliegenden Angaben können sich durch Fehlerkor-

rekturen oder Nachmeldungen noch verändern. 

Bei  der  Bewertung  der  vorliegenden Zahlen ist folgender Tatbestand  von  besonderer 

Bedeutung: Im Rüstungsexportbericht wird bereits darauf hingewiesen, dass  die 

Summe  der  Genehmigungswerte eines Berichtszeitraums allein kein tauglicher 

Gradmesser für eine bestimmte Rüstungsexportpolitik ist. Vielmehr sind  die Art der 

Güter und  der  jeweilige Verwendungszweck bei  der  Bewertung zu berücksichtigen. 

Auch schwanken  die  Werte  in den  jeweiligen Berichtsperioden. 

Der  Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie  der 
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Seite  2 von 2 Antwort:  

Die  Bundesregierung verfolgt eine restriktive  und  verantwortungsvolle Rüstungsex-

portpolitik.  Über  die  Erteilung  von  Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet 

die  Bundesregierung im Einzelfall  und  im Lichte  der  jeweiligen  Situation  nach sorgfäl-

tiger Prüfung unter Einbeziehung außen-  und  sicherheitspolitischer Erwägungen. 

Grundlage hierfür sind  die  rechtlichen Vorgaben  des  Gesetzes  über  die  Kontrolle  von 

Kriegswaffen (KrWaffKontrG),  des  Außenwirtschaftsgesetzes (AWG)  und  der  Au-

ßenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie  die  „Politischen Grundsätze  der  Bundesre-

gierung für  den  Export  von  Kriegswaffen  und  sonstigen Rüstungsgütern" aus dem 

Jahr  2000, der  „Gemeinsame Standpunkt  des Rates der  Europäischen  Union  vom  B. 

Dezember  2008  betreffend gemeinsame Regeln für  die  Kontrolle  der  Ausfuhr  von 

Militärtechnologie  und  Militärgütern"  und  der  Vertrag  über  den  Waffenhandel („Arms 

Trade Treaty"). Die  Beachtung  der  Menschenrechte im Empfängerland spielt bei  der 

Entscheidungsfindung eine hervorgehobene  Rolle. 

Einzelgenehmigungen für  die  Ausfuhr  von  Rüstungsgütern  in die  fragegegenständli-

chen Länder im Zeitraum  14.  März  2018  bis  13.  März  2019: 

Land Anzahl Genehmigungen Wert  in  Euro 

Agypten 35 11.830.695 

Algerien 25 810.304.003 

Bahrain 9 16.217.849 

Jemen - -

 

Jordanien 19 11.257.862 

Katar 51 75.545.037 

Kuwait 65 47.732.119 

Marokko 13 59.618.770 

Saudi-Arabien 10 254.577.437 

Senegal 2 54.556 

EU-Mission in Sudan 2 411.116 

Vereinigte Arabische Emirate 68 56.514.431 
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